
SATZUNG DER STADT KONSTANZ   über die Verlängerung der Veränderungssperre im Geltungsbereich des künftigen Bebauungsplans „Im Loh“  Aufgrund der §§ 16 und 17 des Baugesetzbuches (BauGB) i. V. m. § 4 der Gemein-deordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der jeweils geltenden Fassung, hat der Gemeinderat am 27.09.2018 die folgende Verlängerung der am 20.10.2016 in Kraft getretenen Veränderungssperre für das Gebiet „Im Loh“ als Satzung beschlos-sen:  § 1 Gegenstand der Satzung  Die am 20.10.2016 in Kraft getretene Veränderungssperre für den Geltungsbereich des o. g. Bebauungsplanes wird um ein Jahr verlängert.  § 2 Inkrafttreten  Diese Satzung tritt mit ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.   Konstanz, den 28.09.2018    gez.:  Karl Langensteiner-Schönborn,        Bürgermeister   Hinweise: Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 Baugesetzbuch über die Geltend-machung etwaiger Entschädigungsansprüche für eingetretene Vermögensnachteile durch die Veränderungssperre nach § 18 Baugesetzbuch und des § 18 Abs. 3 Bau-gesetzbuch über das Erlöschen der Entschädigungsansprüche bei nicht fristgerech-ter Geltendmachung wird hingewiesen.  Sollte die vorstehende Satzung unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-ten der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekom-men sein, gilt sie ein Jahr nach dieser Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu-stande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 1.  die Vorschrift über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Be-kanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder wenn 2.  der Oberbürgermeister dem Beschluss des Gemeinderates nach § 43 der Ge-meindeordnung wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf eines Jahres nach dieser Bekanntmachung die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-schluss beanstandet hat oder wenn die Verletzung der Verfahrens- und Formvor-schriften gegenüber der Stadt unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Ver-letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. Ist eine Verletzung gem. vorstehender Ziff. 2 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der im ersten Satz genannten Jahresfrist jedermann diese Verletzung geltend machen.   STADT KONSTANZ,      Uli Burchardt, Oberbürgermeister   



Information zu den öffentlichen Bekanntmachungen von Bauleitplänen im Amtsblatt  Gemäß § 1 Absatz 2 der Satzung über Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Konstanz erfolgen öffentliche Bekanntmachungen zu Bauleitplänen im Amtsblatt der Stadt Konstanz. Als Tag der Bekanntmachung gilt der Erscheinungstag des Amtsblattes.   
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